
 Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Unbedenklichkeitsbescheinigung  
über Ablagerungen/Verschmutzungen/Beschichtungen im Vorfeld von internen oder externen Reinigungsversuchen. 

Angaben bitte in Druckschrift: 

Firma:  Name:  

Abteilung:  Tel:  

Straße:  Fax:  

PLZ/Ort:  Handy:  

Land:  E-Mail:  

 
Sehr geehrter Kunde, 
 
um unsere Mitarbeiter vor schädlichen Auswirkungen durch Ablagerungen/Verschmutzungen/Beschichtungen zu schützen, 
benötigen wir von Ihnen einige Angaben über die Produktart. Bevor wir eine Probereinigung durchführen, möchten wir Sie 
bitten dieses Formular auszufüllen und per E-Mail, Fax oder Post vor den eigentlichen Versuchen zurückzuschicken an: 
 
URACA GmbH & Co.KG 
zu Hd. Herrn Ralf Kächele 
Sirchinger Straße 15 
D-72574 Bad Urach 
E-Mail: r.kaechele@uraca.de 
Fax: +49 (0)7125/133-403 Vielen Dank für Ihre Kooperation 

 
1. Welche gefährlichen Stoffe müssen abgereinigt werden? Bitte beantworten Sie durch ankreuzen mit „Ja“ oder „Nein“. 

 

 

Gesundheitsschädlich 
Ja 

 
NEIN 

 
 

Gesundheitsgefährdend 
Ja 

 
NEIN 

 

 

Giftig (T) 
Ja 

 
NEIN 

 
 

Sehr giftig (T+) 
Ja 

 
NEIN 

 

 

Ätzend 
Ja 

 
NEIN 

 
 

Explosionsgefährlich 
Ja 

 
NEIN 

 

 

Leichtentzündlich (F) 
Ja 

 
NEIN 

 
 

Hochentzündlich (F+) 
Ja 

 
NEIN 

 

 

Brandfördernd 
Ja 

 
NEIN 

 
 

Umweltgefährdend 
Ja 

 
NEIN 

 

 

Radioaktive Substanzen 
(bitte Nuklidtyp u. Rest- 
Aktivität unter 2 angeben) 

Ja 
 

NEIN 
 

 

Andere biologisch 
gefährliche Stoffe 

Ja 
 

NEIN 
 

 Schwermetalle 
Ja 

 
NEIN 

 
 Andere 

Ja 
 

NEIN 
 

2. Bitte geben sie Details zu den unter 1 beschriebenen Gefahren an, insbesondere genaue Bezeichnung der Substanzen. 
Legen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (gemäss 91/155/EWG) der Substanzen bei. 

 

Stoffbezeichnung:  

 
3. Hiermit wird bestätigt, dass alle Informationen richtig sind und nach bestem Gewissen gegeben wurden. 

 
 

Datum:  Unterschrift/Firmenstempel:  

 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die folgenden Bedingungen an: 

� Für Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund von nicht 
wahrheitsgemäßen oder unterlassenen Angaben in dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung entstehen, haftet der 
Absender. 

 


